
  

 
 

   
 

Interventionsteam und Interventionsleitfaden der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
 

Interventionsteam Das Interventionsteam der Evangelischen Kirche im Rheinland 
besteht aus den folgenden Personen: 

■ Einer/einem Beauftragten der Kirchenleitung als Leitung des Interventionsteams  

■ Vertrauenspersonen  

■ Stabsstelle Kommunikation im Landeskirchenamt  

 

Je nach Verdachtskonstellation erweitert um:  

■ eine im Kinderschutz erfahrenen Fachkraft  

■ verantwortliche Person aus der zuständigen Fachabteilung  

■ Leitung des Amtes für Jugendarbeit  

■ Leitung der Personalabteilung  

■ bei einem Verdacht im Kontext einer Evangelischen Schule in Trägerschaft der 
Landeskirche: Schulleitung und Jurist*in aus dem zuständigen Dezernat  

■ Dienstrechtler*in, Arbeitsrechtler*in  

■ Ansprechstelle  

 

Die Vertrauensperson informiert die Leitung des Interventionsteams über das Vorliegen 
einer Mitteilung eines Verdachts auf sexualisierte Gewalt, die dann sofort das 
Interventionsteam zusammenruft. zur Einschätzung der Dringlichkeit, zu einer ersten 
Einschätzung der Sachlage, bei Minderjährigen zur Gefährdungseinschätzung gemäß § 8a 
SGB VIII, zur Maßnahmenplanung und möglicher strafrechtlicher Bedeutung zusammen. 
Hierbei ist keine Rücksicht auf die Verhinderung einzelner Mitglieder des 
Interventionsteams zu nehmen. Die Kirchenleitung legt fest, welche Personen vom 
Interventionsteam über den Eingang der Mitteilung mit vagem Verdacht und die erste 
Einschätzung vertraulich zu informieren sind. In Fällen mit begründetem Verdacht 
informiert die Meldestelle den Kreis der festgelegten Personen.  

Das Interventionsteam hat die Fürsorgepflicht für die betroffene Person und ggf. die 
Verantwortung gegenüber den Personensorgeberechtigten sowie die Fürsorgepflicht im 
Rahmen des Dienst- bzw. Arbeitsrechts für die beschuldigte Mitarbeiterin bzw. den 
beschuldigten Mitarbeiter der Evangelischen Kirche im Rheinland zu berücksichtigen. In 
einem begründeten Verdachtsfall besteht Meldepflicht bei der landeskirchlichen 
Meldestelle, die regelmäßig der Kirchenleitung Bericht erstattet.  



  

 
 

   
 

Interventionsleitfaden bei sexualisierter Gewalt  
 

Bei einem angedeuteten, mitgeteilten oder beobachteten Verdacht auf sexualisierte 
Gewalt gegenüber Kindern, Jugendlichen oder anderen Schutzbefohlenen durch einen 
Mitarbeitenden oder eine Mitarbeitende der Evangelischen Kirche im Rheinland wenden 
sich Mitarbeitende an eine der Vertrauenspersonen der Evangelischen Kirche im 
Rheinland. Selbstverständlich können sich auch Personen, die selbst von sexualisierter 
Gewalt betroffen sind, an die Vertrauenspersonen werden. Die angesprochene 
Vertrauensperson weist bei begründetem Verdacht auf die Meldepflicht bei der 
Meldestelle hin und informiert das Interventionsteam. Ehrenamtlich bei der Evangelischen 
Kirche im Rheinland Mitarbeitende können bei der Meldung an die Meldestelle von der 
Vertrauensperson unterstützt werden. Die Vertrauensperson selbst ist von der 
Meldepflicht ausgenommen. Wenn eine minderjährige Person betroffen ist, nimmt das 
Interventionsteam mit einer im Kinderschutz erfahrenen Fachkraft eine 
Gefährdungseinschätzung vor und erstellt mit dieser den Schutzplan gemäß § 8a SGB VIII 
(Anhang 4). Die dann geplanten entsprechenden Maßnahmen sind umzusetzen. Auf die 
Einbeziehung der Personensorgeberechtigten ist besonders zu achten, wenn hierdurch 
der wirksame Schutz des Kindes nicht beeinträchtigt wird.  

Der Schutz der betroffenen Person hat besondere Priorität. Bei minderjährigen 
Betroffenen werden die Personensorgeberechtigten umgehend über den Verdacht und die 
unternommenen Schritte informiert. Deren Wünsche und Lösungsvorschläge werden in 
das weitere Vorgehen mit einbezogen. Die Information der Personensorgeberechtigten 
unterbleibt nur dann, wenn hierdurch das Kindeswohl gefährdet wäre. Der betroffenen 
Person und den Personensorgeberechtigten wird, wenn gewünscht, Beratung u.a. durch 
die Ansprechstelle für den Umgang mit Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung 
vermittelt. Die Verfahrensabläufe sind gegenüber der bzw. dem Betroffenen und den 
Personensorgeberechtigten transparent zu halten. Den Personensorgeberechtigten wird 
nahegelegt, sich vor Erstattung einer Anzeige juristisch beraten zu lassen.  

Die beschuldigte Person kann angehört werden, wenn dies ohne Gefährdung der 
Aufklärung des Sachverhalts bzw. des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens möglich ist. 
Insbesondere wenn Übergriffe auf weitere Personen zu befürchten sind, kann es 
erforderlich sein, die beschuldigte Person aus dem Arbeitsfeld (Suspendierung, 
Umsetzung, Hausverbot, etc.) zu nehmen, auch bevor genauere Ermittlungsergebnisse 
vorliegen. In besonders schweren Fällen oder wenn sich die Verdachtsmomente 
verdichten, besonders aber wenn gegen die beschuldigte Person Anklage erhoben wird, 
kann auch eine sog. „Verdachtskündigung“ in Frage kommen. Eine Verdachtskündigung 
erfordert eine vorherige Anhörung der beschuldigten Person und die Beteiligung der 
Mitarbeitervertretung (MAV) nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz.  

Die Gefährdungseinschätzung, der Schutzplan und die geplanten Maßnahmen sind 
entsprechend zu dokumentieren und sicher aufzubewahren.  

 



  

 
 

   
 

Je nach Schwere des Verdachts sind verschiedene Vorgehensweisen notwendig 
und möglich.  

 



  

 
 

   
 



  

 
 

   
 

Im Falle von wiederkehrenden Grenzverletzungen oder bei sexuellen Übergriffen von 
Mitarbeitenden gegenüber Erwachsenen in der Mitarbeiterschaft oder durch eine 
Mitarbeitende bzw. einen Mitarbeitenden gegenüber erwachsenen Klientinnen und 
Klienten (Schutzbefohlenen) entfällt die Einschätzung gemäß § 8a SGB VIII, der 
Interventionsablauf wird jedoch entsprechend angewendet.  

Auch nicht mehr justitiable Fälle ab einem begründeten Verdacht sollen gemeldet werden 
und werden unter Berücksichtigung der Wünsche der betroffenen Person im 
Interventionsteam bearbeitet.  

 

 



  

 
 

   
 

Strafanzeige  
„Die Strafverfolgungsbehörden sind grundsätzlich über tatsächliche Anhaltspunkte zu 
informieren, die darauf hindeuten, dass eine Straftat nach dem 13. Abschnitt des 
Strafgesetzbuchs (‚Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung‘) begangen wurde.“1 

Unabhängig von den hier aufgezeigten innerkirchlichen Abläufen sind Betroffene, 
Ratsuchende, Personensorgeberechtigte, Mitarbeitende und ggf. andere Zeugen auf der 
Grundlage eigener Abwägungen frei, Strafanzeige bei den strafrechtlichen 
Ermittlungsbehörden (Polizei und Staatsanwaltschaft) zu erstatten.  

Die Strafverfolgungsbehörden werden grundsätzlich von der Evangelischen Kirche im 
Rheinland über tatsächliche Anhaltspunkte informiert, die darauf hindeuten, dass eine 
Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung begangen wurde. Die Evangelische Kirche 
im Rheinland unterstützt die Strafverfolgungsbehörden bei deren Ermittlungen, indem 
Informationen oder wenn gewünscht Datenträger etc. zur Verfügung gestellt werden. Auf 
das Seelsorgegeheimnis ist im Einzelfall hinzuweisen und auf eine Beteiligung eines 
Rechtsanwaltes an der Auswertung soll hingewirkt werden.  

In allen Fällen von Verdacht auf sexualisierte Gewalt mit strafrechtlicher Relevanz wird 
vom Interventionsteam immer die Möglichkeit der Erstattung einer Strafanzeige durch die 
Evangelische Kirche im Rheinland gegen den Mitarbeitenden bzw. die Mitarbeitende 
geprüft, da die Evangelische Kirche im Rheinland keine sexualisierte Gewalt duldet. 

Ausnahmen von der Strafanzeige können im Einzelfall gemäß der Vorgaben des 
Unabhängigen Beauftragten gegen sexuellen Kindesmissbrauch der Bundesregierung 
erfolgen, wenn die betroffene Person bzw. deren Personensorgeberechtigten die 
Erstattung einer Strafanzeige ausdrücklich ablehnen, die Gefahr einer Re-Traumatisierung 
besteht, Gefahr für Leib oder Gesundheit der betroffenen Person oder Suizidgefährdung 
gegeben ist. Dies ist vom Interventionsteam und der Evangelischen Kirche im Rheinland 
gründlich abzuwägen und zu dokumentieren. Die Möglichkeiten der Anonymen 
Spurensicherung (ASS) sind allen Mitarbeitenden bekannt und die Vertrauensperson berät 
Betroffene im Einzelfall hierüber.  

Die in der Beratung tätigen Mitarbeitenden der Evangelischen Kirche im Rheinland 
unterliegen der Schweigepflicht nach § 203 StGB und Pfarrpersonen dem 
Seelsorgegeheimnisgesetz. Ein Zeugnisverweigerungsrecht besteht nur für Pfarrpersonen 
nach §53 StPO. Für Zeugenaussagen der Mitarbeitenden der Evangelischen Kirche im 
Rheinland bei der Polizei, Staatsanwaltschaft oder vor Gericht ist immer die schriftliche 
Aussagegenehmigung der Evangelischen Kirche im Rheinland als Arbeitgeber erforderlich. 

 

 

 

 

1 Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (2020): Sexueller Kindesmissbrauch in 
Einrichtungen –  Was ist in einem Verdachtsfall zu tun? Frankfurt a. M., S. 49. 



  

 
 

   
 

Interventionsleitfaden bei sexualisierter Gewalt in der Arbeit 
mit Schutzbefohlenen 

 


